
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Direkte Steuern, Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
Akteure Hegglin, Peter (mitte/centre, ZG) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Heidelberger, Anja

Bevorzugte Zitierweise

Heidelberger, Anja 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Direkte Steuern,
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), 2021 - 2023. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Öffentliche Finanzen
1Direkte Steuern

1Staatsrechnung

2Sozialpolitik
2Sozialversicherungen

2Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
NAF Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
BIP Bruttoinlandsprodukt
ZAS Zentrale Ausgleichsstelle
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
ZGB Zivilgesetzbuch
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
AVIG Arbeitslosenversicherungsgesetz
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
HVA Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die

Altersversicherung
HVI Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die

Invalidenversicherung

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CDF Contrôle fédéral des finances
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
FORTA Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
PIB Produit intérieur brut
CdC Centrale de compensation
PME petites et moyennes entreprises
CC Code civil
LIFD Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
LACI Loi sur l'assurance-chômage
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-

vieillesse
OMAI Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance‑invalidité

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Wintersession 2022 stand im Ständerat eine Erhöhung der Abzüge für
Krankenversicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien im DBG zur Debatte. Die
Kommissionsmehrheit beantragte mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung, nicht auf den
auf eine Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) zurückgehenden Entwurf einzutreten. Als
Grund gab sie an, dass die sich «verschlechternde[...] Situation des
Bundesfinanzhaushalts» zusätzliche Senkungen der Steuereinnahmen in der Höhe von
jährlich CHF 315 Mio. beim Bund und CHF 85 Mio. bei den Kantonen nicht zulasse, wie
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) erläuterte. Dies hatte zuvor auch die FK-SR in
einem Mitbericht befunden. Zwar sei man sich der grossen Belastung durch die
Krankenkassenprämien bewusst, das Problem müsse aber durch gesundheitspolitische
Beschlüsse gelöst werden, nicht durch Steuerabzüge. Minderheitensprecher Germann
(svp, SH) wollte mit dem Antrag auf Eintreten «einen Teil der Glaubwürdigkeit [des]
Vorgehens im Rat» retten, nachdem man die Motion Grin zuvor überwiesen hatte. Mit
Nichteintreten breche man ein Versprechen, kritisierte er. Trotz stark gestiegener
Prämien seien die Krankenkassenabzüge bisher aufgrund der kalten Progression nur
leicht angepasst worden. Die in der Vernehmlassung geäusserten Vorbehalte gegen die
Vorlage könnten nach Eintreten angegangen werden, zum Beispiel könne man den
Abzug gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren. Verschiedene
Sprechende hielten in der Folge dagegen und verwiesen auch auf den
Nichteintretensentscheid des Ständerates auf den Gegenvorschlag zur Prämien-
Entlastungs-Initiative, weshalb es nur konsequent sei, nun auch auf diesen Entwurf
nicht einzutreten. Mit 32 zu 11 Stimmen sprach sich der Ständerat in der Folge gegen
Eintreten aus.

Im März 2023 entschied sich der Ständerat überdies stillschweigend auf Antrag seiner
Kommission, die dem Gesetzesentwurf zugrunde liegende Motion Grin abzuschreiben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Staatsrechnung

In der Sommersession 2021 behandelte das Parlament die Staatsrechnung 2020. Im
erstberatenden Ständerat präsentierte Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) die
Zahlen zu diesem ausserordentlichen Rechnungsjahr und verwies dabei insbesondere
auf die CHF 16.1 Mrd., welche der Bund Corona-bedingt schlechter abschloss, als
veranschlagt worden war. Daneben stellte er auch die grossen Einnahmerückgänge –
insgesamt sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3.4 Prozent – in den
Mittelpunkt: Die Einnahmen der Mehrwertsteuer (-1.8%), der Verrechnungssteuer (-
37.5%) oder der Mineralölsteuer (-6%) nahmen allesamt deutlich ab. Nach einer kurzen
Debatte darüber, was nun mit den Schulden auf dem Amortisationskonto geschehen
soll, hiess der Ständerat die Staatsrechnung 2020, die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds 2020 sowie die Rechnung des NAF 2020 einstimmig (mit jeweils
44 zu 0 Stimmen) gut.

Etwas mehr zu reden gab die Staatsrechnung einige Tage später in der grossen Kammer.
«[...] La période des vaches grasses est révolue», fasste Kommissionssprecher
Gschwind (mitte, JU) die aktuelle Finanzsituation mit einem Defizit von CHF 15.8 Mrd.
zusammen. Dennoch hätten die Vorgaben der Schuldenbremse mit einem strukturellen
Überschuss von CHF 1.7 Mrd. erfüllt werden können, allerdings nur aufgrund der in der
Schuldenbremse vorgesehenen Möglichkeit, Ausgaben ausserordentlich zu verbuchen –
im Jahr 2020 wurden CHF 14.7 Mrd. ausserordentlich auf das Amortisationskonto
gebucht. Die Bruttoschulden des Bundes stiegen Corona-bedingt um CHF 6.6. Mrd. an,
die Schuldenquote liegt neu bei 14.7 Prozent des BIP, wie der zweite
Kommissionssprecher Egger (svp, SG) ergänzte. In der Folge schwankte die Beurteilung
der Situation zwischen «schwindelerregende Zahlen» respektive einem «Horrorfilm»
(Guggisberg, svp, BE), und «in vielerlei Hinsicht ein erstaunlich normales Jahr»
(Wettstein, gp, SO) respektive «von der Spannung beim Lesen [...] schon eher mit einem
Telefonbuch vergleichbar» (Siegenthaler, mitte, BE). Gemeinsam hatten die
Sprechenden, dass sie mit Spannung den Vorschlag des Bundesrates zum Abbau dieser
Schulden auf dem Amortisationskonto im Herbst 2021 erwarteten. Finanzminister
Maurer kündigte diesebezüglich eine Vernehmlassung zur Änderung des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzhaushaltsgesetzes an. Trotz dieser unterschiedlichen Beurteilungen der Situation
war die Annahme der Staatsrechnung nicht umstritten: Mit 181 Stimmen nahm der
Nationalrat die Staatsrechnung 2020 ohne Gegenstimmen, aber mit Enthaltung von
Stefania Prezioso (egsols, GE) an. Einzelne Gegenstimmen gab es hingegen bei der
Rechnung des Bahninfrastrukturfonds 2020 (180 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sowie
bei der Rechnung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds 2020 (180 zu
3 Stimmen bei 2 Enthaltungen). 2

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die SGK-SR beriet die 2016 noch von der CVP-Fraktion eingereichte Motion zur
Beseitigung der Heiratsstrafe in der AHV im Februar 2021, nachdem sie ihre erste
Behandlung 2018 aufgrund der Annullation der Abstimmung über die CVP-Initiative
gegen die Heiratsstrafe sistiert hatte. In der Zwischenzeit hatte der Bundesrat aber die
Botschaft der neusten Revision der AHV, der AHV 21, vorgelegt, welche die SGK-SR
bereits vorberaten hatte. Dabei hat die Kommission gemäss ihrer Medienmitteilung
vorgeschlagen, die Ehepaarrente von 150 Prozent auf 155 Prozent zu erhöhen und damit
den Ehepaaren in der AHV zusätzlich CHF 650 Mio. jährlich zukommen zu lassen.
Weitere Verbesserungen seien aufgrund der grossen Kosten «nicht opportun». Folglich
beantragte die Kommissionsmehrheit den Vorstoss zur Ablehnung, eine Minderheit
Hegglin (mitte, ZG) verlangte jedoch weiterhin seine Annahme. In der Ständeratsdebatte
in der Frühjahrssession 2021 widersprach Kommissionssprecher Damian Müller (fdp,
LU) in Übereinstimmung mit dem Bundesrat der Darstellung in der Motion, wonach
Ehepaare in der AHV gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert würden – vielmehr
gebe es sogar einen «Heiratsbonus». Peter Hegglin hielt jedoch an der Formulierung
der Motion fest und verwies auf die Rentendifferenz von monatlich CHF 1195 zwischen
den Vollrenten von Verheirateten und Konkubinatspaaren. Mit 25 zu 18 Stimmen (bei 1
Enthaltung) lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab. 3

MOTION
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 setzte sich der Ständerat als Erstrat mit der
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und der Optimierung der Aufsicht in der 2.
Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auseinander. Erich Ettlin
(mitte, OW) erläuterte dem Rat für die Kommission, dass die Vorlage erstens zur
Stärkung der risikoorientierten Aufsicht, zweitens zur Einhaltung der Good
Governance-Vorgaben und drittens zur Sicherstellung der Stabilität,
Informationssicherheit und des Datenschutzes der Informationssysteme diene.
Insbesondere sollen, wie von der EFK verlangt, die Durchführung und Aufsicht über die
AHV durch eine Auslagerung der Durchführungsaufgaben aus der Bundesverwaltung
konsequent getrennt werden. 
Eintreten war unbestritten, der Ständerat schritt sogleich zur Detailberatung der
Änderungen im AHVG. Dabei pflichtete der dem Bundesrat stillschweigend zu, dass
zukünftig der Begriff der «Durchführungsstellen» geschaffen wird, welche die
Verbandsausgleichskassen, die kantonalen Ausgleichskassen, die Ausgleichskassen des
Bundes und eine zentrale Ausgleichskasse beinhalten. Erste Diskussionen gab es zur
Frage, wie detailliert die Vorschriften an die Durchführungsstellen sein sollen: Eine
Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) scheiterte hier mit ihrer Forderung, wie vom
Bundesrat vorgeschlagen Mindestanforderungen im Gesetz festzulegen  – die
Kommissionsmehrheit setzte sich mit der Forderung nach einer offeneren
Formulierung durch. Diskussionslos stimmte der Rat in der Folge den vom Bundesrat
und teilweise von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der
Schaffung getrennter Register der laufenden Geldleistungen und der Versicherten,
ergänzenden Regelungen des Abrufverfahrens von Informationen aus den Registern,
Regelungen zur Organisation der einzelnen Organe der Ausgleichskassen, zu den
Aufgaben der Kassen, zum Risiko- und Qualitätsmanagement, zur Rechnungslegung und
zu den Anforderungen an die Revisionsstelle, zu den Aufgaben und Massnahmen der
Aufsichtsbehörde sowie zur Kostenvergütung des AHV-Ausgleichsfonds gegenüber dem
Bund zu. 

Grössere Diskussionen gab es hingegen bezüglich einzelner Änderungen im BVG.
Umstritten war etwa, ob den regionalen Aufsichtsbehörden weiterhin Mitglieder der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Kantonsregierungen oder Personen mit einer Funktion in einer öffentlichen Verwaltung
angehören dürfen. Der Bundesrat wollte – genauso wie die Kommissionsmehrheit –
diese Doppelfunktionen verbieten, um die «Compliance richtig [umzusetzen] und die
Unabhängigkeit [sicherzustellen]», wie Kommissionssprecher Ettlin erläuterte. Die
aktuelle Regelung könne zu Interessenkonflikten führen. Bundesrat Berset betonte,
dass es hier nur darum gehe, zu verhindern, dass der Anschein von Interessenkonflikten
entstünde – die Aufsicht habe aber bisher gut funktioniert. Eine Minderheit Hegglin
(mitte, ZG) wollte bei der bisherigen Lösung bleiben, um nicht zu stark in die
«Organisationsautonomie der Kantone» einzugreifen, wie Pirmin Bischof (mitte, SO) als
Minderheitensprecher erklärte. Erstens gehe eine solche Regelung sehr weit, indem sie
auch Personen mit Funktionen in den Gemeinden ausschliesse, nicht aber
beispielsweise Branchenvertretende; zweitens ignoriere die Formulierung, dass die
Aufsichtsbehörden häufig überkantonal geregelt sind. Mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat für die Minderheit und somit für den Status
quo aus.
Ausführlich diskutiert wurde auch die Frage der Entschädigung von
Vermittlertätigkeiten im BVG. Der Bundesrat wollte diesbezüglich eine neue Regelung
zur Entschädigung von Vermittlerinnen und Vermittlern schaffen. Konkret sollte der
Bundesrat regeln können, «unter welchen Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen [...]
Entschädigungen [für Vermittlungen] bezahlen dürfen». Die Kommissionsmehrheit
lehnte eine solche Regelungskompetenz ab, wie Erich Ettlin erläuterte. Man
befürchtete, dass Vermittlerinnen und Vermittler zukünftig nicht mehr wie bis anhin
über Courtagen der Pensionskassen, also als über Anteile des vermittelten Umsatzes,
abrechnen könnten, sondern «nur noch über Direktzahlung durch den Arbeitgeber».
Damit hätten die KMU aber Anreize, sich in dieser Frage nicht mehr beraten zu lassen.
Eine solche Beratung sei aber nicht nur bei einem allfälligen Wechsel der
Pensionskasse, sondern zur laufenden Betreuung der Fälle relevant. Zudem würde diese
Thematik aktuell in der Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes diskutiert. Hans
Stöckli (sp, BE) legte die Problematik aus Sicht der Minderheit dar, welche sich für die
bundesrätliche Lösung einsetzte: So sei das Finden einer zweiten Säule gemäss
Vorschriften Sache des Arbeitgebers, weshalb nicht Pensionskassengelder dafür
eingesetzt werden dürfen – diesbezüglich verwies hingegen Ruedi Noser (fdp, ZH) auf
die gemeinsame Verantwortung der Arbeitgebenden und der
Arbeitnehmendenvertretenden in dieser Frage und leitete daraus die Notwendigkeit
von Vermittlung ab. Zudem bestünden gemäss Stöckli im aktuellen System Fehlanreize,
weil die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler in die Beratung einflössen.
Bundesrat Berset erläuterte schliesslich, dass es bei der vorliegenden Bestimmung
nicht um ein Verbot der Vermittlung gehe, sondern um eine Kompetenzdelegation an
den Bundesrat. Dieser würde eine entsprechende Regelung vorschlagen und eine
Vernehmlassung dazu durchführen. Dennoch lehnte der Ständerat die Bestimmung mit
28 zu 14 Stimmen ab. 
Unbestritten blieben die übrigen Regelungen im BVG bezüglich Präzisierung der
Aufgaben der Expertin oder des Experten für berufliche Vorsorge, den Regelungen zur
Übernahme der Rentnerbestände, den Aufgaben des Sicherheitsfonds sowie dem
Informationsaustausch zwischen Vorsorgeeinrichtungen und der ZAS der AHV. 

Änderungen nahm der Rat überdies auch in zahlreichen weiteren Gesetzestexten, wie
dem ZGB, im Invalidengesetz, im Ergänzungsleistungsgesetz, in der
Erwerbsersatzordnung oder im Familienzulagengesetz, stillschweigend vor. Lediglich
die Frage, ob die rechtlichen Bedingungen für eine elektronische Übermittlung von
verfahrensrelevanten Dokumenten – wie sie die SGK-SR in der Vorlage ergänzen wollte
– im Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) gegeben sind oder nicht,
führte noch zu Diskussionen. Das EDI hatte eine solche Berechtigung gemäss Hans
Stöckli verneint – vorher müsse das Bundesgesetz über die Plattform für die
elektronische Kommunikation in der Justiz verabschiedet werden. Somit beantragte
Stöckli, den entsprechenden Einschub der Kommission abzulehnen, da er gemäss EDI
«nicht dienlich ist, die angestrebten Ziele umzusetzen». Erich Ettlin (mitte, OW) wies
hingegen auf eine ähnliche Regelung im AVIG hin, bei der dieselbe Problematik
bestanden habe. Äusserst knapp nahm der Ständerat die entsprechende Regelung mit
21 zu 20 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
Einstimmig (mit 43 zu 0 Stimmen) hiess er die Vorlage in der Gesamtabstimmung gut. 4
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Die WAK-NR reichte im Juni 2022 eine Motion ein, mit der sie die freiwillige
Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters fördern wollte. Durch
steuerliche Anreize in Form eines Rentnerabzugs, einer Befreiung der AHV-Altersrenten
von der Einkommensteuer oder einer Senkung der Einkommensteuer auf den Löhnen
sollen Rentnerinnen und Rentner ihr sinkendes Einkommen aufbessern können. Dies
gäbe den Rentnerinnen und Rentnern zudem die Möglichkeit, Geld für allfällige spätere
Betreuungskosten zu verdienen, wodurch auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt
und die Sozialwerke entlastet werden könnten. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da eine solche Regelung den
«verfassungsrechtlichen Grundsätze[n] der Rechtsgleichheit und der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» widerspreche. Entsprechende steuerliche
Anreize würden zudem bereits im Bericht zum Postulat Hegglin (mitte, ZG; Po. 19.3172)
geprüft, der Ende 2022 publiziert werden soll. 
Der Nationalrat hiess den Vorstoss entgegen dem Antrag einer Kommissionsminderheit
Birrer-Heimo (sp, LU) mit 96 zu 79 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gut. Die
Minderheitensprecherin hatte sich zwar mit dem Ziel der Motion, der Förderung der
freiwilligen Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Rentenalters, einverstanden gezeigt,
lehnte aber den Weg über steuerliche Begünstigungen ab. Diese Regelung würde
Personen unter 65 Jahren, aber auch Personen, die nach 65 Jahren «aufgrund der
hohen körperlichen Belastung während ihres Arbeitslebens» nicht mehr arbeiten
könnten, benachteiligen. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den Mitgliedern der SP-
und der Grünen-Fraktion sowie von der Mehrheit der Mitte-Fraktion. 5

MOTION
DATUM: 26.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Der Ständerat beriet die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine
13. AHV-Rente)» in der Frühjahrssession 2023, sah aber von einer ausführlichen
Diskussion ab. Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) begründete den Antrag der
SGK-SR, den Bundesbeschluss und damit die Empfehlung auf Ablehnung der Initiative
anzunehmen: Das Begehren hätte sehr hohe zusätzliche Ausgaben der AHV zur Folge,
von denen aber nicht nur Personen mit sehr tiefen, sondern eben alle AHV-
Rentnerinnen und -Rentner profitieren würden. Benachteiligt würden dadurch die IV-
Rentnerinnen und -Rentner, die keine 13. Rente erhielten. Stattdessen habe die
Verwaltung im Auftrag der SGK-NR zwei Varianten vorgeschlagen, mit denen nur die
einkommensschwächsten Personen in der AHV besser gestellt würden: eine 13. AHV-
Rente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen sowie eine Erhöhung
der AHV-Mindestrente. Die entsprechenden Varianten seien jedoch «nicht stringent
und nicht förderlich», weshalb sie nicht weiterverfolgt worden seien, erklärte der
Kommissionssprecher weiter. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) vertrat im Rat den
Minderheitsantrag auf Empfehlung zur Annahme der Initiative. Die Altersarmut sei in
der Schweiz ein Problem – fast 14 Prozent der über 65-Jährigen in der Schweiz habe ein
monatliches Einkommen unter der absoluten Armutsgrenze. Davon seien Frauen
doppelt so häufig betroffen wie Männer, zumal ein Drittel von ihnen kein
Pensionskassenvermögen habe und vollständig auf die AHV angewiesen sei. Deren
Situation könne man durch diese Initiative verbessern – auch im Hinblick auf die
steigenden Lebenshaltungskosten. Mit 28 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss zur Initiative an. Die ablehnenden Stimmen
zum Bundesbeschluss stammten von den Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion.

Ebenfalls noch in der Frühjahrssession fanden die Schlussabstimmungen statt, bei
denen der Nationalrat die Empfehlung auf Ablehnung mit 126 zu 69 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) und der Ständerat mit 31 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) guthiess. Auch
hier stammten die ablehnenden Stimmen von den Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktionen, die Enthaltung im Ständerat von einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.03.2023
ANJA HEIDELBERGER

Nach dem Nationalrat hiess auch der Ständerat eine Motion der SGK-NR zur
Übernahme von bestimmten Hilfsmitteln der IV-Liste (HVI) in die entsprechende
Hilfsmittelliste der AHV (HVA) gut. Mit 25 zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer in der
Herbstsession 2023 der Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG)
hatte die Ablehnung der Motion beantragt und damit begründet, dass dadurch die
Finanzierung der entsprechenden Hilfsmittel von den Kantonen auf den Bund und die
AHV übergehe und damit auch die NFA «unterwandert» würde. Nun ist es am
Bundesrat, eine entsprechende Regelung auszuarbeiten. 7

MOTION
DATUM: 26.09.2023
ANJA HEIDELBERGER
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1) AB SR, 2022, S. 1211 ff.; AB SR, 2023, S. 273
2) AB NR, 2021, S. 1080 ff.; AB SR, 2021, S. 402 ff.
3) AB SR, 2021, S. 300; Bericht SGK-SR vom 22.2.21
4) AB SR, 2021, S. 608 ff.
5) AB NR, 2022, S. 1724 ff.
6) AB NR, 2023, S. 657; AB SR, 2023, S. 215 ff.; AB SR, 2023, S. 278
7) AB SR, 2023, S. 941 ff.
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